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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Nationale Identität

Die bereits 2013 eingereichte Motion Markwalder (fdp, BE), die eine
öffentlichkeitswirksame Feier zum 40-jährigen Jubiläum der Mitgliedschaft der Schweiz
zur Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) gefordert hatte, wurde Ende
September abgeschrieben. Der Bundesrat hatte zwar bereits Ende 2013 die Annahme
der Motion beantrag; das Anliegen war aber von Pirmin Schwander (svp, SZ) bekämpft
worden, was die stillschweigende Annahme verhinderte und letztlich auch die Planung
einer entsprechenden Jubiläumsfeier und somit die Motion obsolet machte. 1

MOTION
DATUM: 25.09.2015
MARC BÜHLMANN

Rechtsordnung

Bürgerrecht

Der Nationalrat sprach sich in der Herbstsession 2016 mit 108 zu 79 Stimmen bei 6
Enthaltungen für eine Motion Romano (cvp, TI) mit der Forderung aus, dass
Doppelbürgerinnen und Doppelbürgern die Schweizer Staatsbürgerschaft entzogen
werden kann, wenn sie im Ausland nachweislich und freiwillig für eine fremde Armee
oder eine armeeähnliche, ideologisch motivierte Gruppierung gekämpft haben. Damit
zielt der Motionär vor allem auf Dschihadisten. Die Massnahme soll jedoch nur
Personen betreffen, welche das Schweizer Bürgerrecht durch Einbürgerung erlangt
haben und nicht jene, die von Geburt an Schweizerinnen und Schweizer sind.
Ausgenommen sind zudem Personen, die von ihrem Heimatstaat zur Leistung von
Militärdienst verpflichtet sind. Der Bundesrat argumentierte vergeblich, dass das
Vorhaben in dieser Form nicht mit der Gleichberechtigung aller Bürger in der
schweizerischen Rechtsordnung vereinbar sei und darüber hinaus auch in einem
Spannungsverhältnis zu den in der EMRK und im UNO-Pakt II garantierten
Menschenrechten stehe. Die Fraktionen von SVP, CVP und BDP standen geschlossen
hinter dem Vorstoss, während sich die Grünen, SP und GLP geschlossen dagegen
stellten. 2

MOTION
DATUM: 14.09.2016
KARIN FRICK

Die Motion Romano (cvp, TI), welche die Aberkennung des Schweizer Bürgerrechts bei
Dschihadisten mit Doppelbürgerschaft forderte, scheiterte im Frühjahr 2017 im
Ständerat. Die kleine Kammer folgte mit 30 zu 12 Stimmen dem Antrag ihrer
Staatspolitischen Kommission. Als Argument wurde angeführt, dass eine Ausbürgerung
aufgrund von Terrorismus sowohl im geltenden als auch im revidierten
Bürgerrechtsgesetz vorgesehen ist; im vergangenen Jahr hatten die Behörden auch ein
Ausbürgerungsverfahren gegen einen Dschihad-Reisenden angestrebt. Der Ständerat
ging damit seinen im letzten Sommer eingeschlagenen Weg konsequent weiter, als er
einer ähnlichen, aber weniger weit gehenden parlamentarischen Initiative Brunner (svp,
SG) keine Folge gegeben hatte. 3

MOTION
DATUM: 27.02.2017
KARIN FRICK

Strafrecht

Auch der Ständerat hiess die Motion von Bernhard Guhl (bdp, AG) für ein längeres
Prüfungsintervall nach drei negativen Prüfungen der Verwahrung ohne Diskussion gut.
Kommissionssprecher Robert Cramer (gp, GE) erwähnte einzig, dass sich die Motion
ausschliesslich auf die Prüfung von Amtes wegen beschränke, da bereits heute die
Möglichkeit bestehe, bei unveränderten Verhältnissen auf eine erneute Begutachtung
zu verzichten. Dadurch läge eine mögliche Umsetzung dieser Motion im Rahmen der zu
gewährleistenden Minimalrechte der EMRK. Justizministerin Simonetta Sommaruga
hatte dem nichts beizufügen. 4

MOTION
DATUM: 28.02.2018
CATALINA SCHMID
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Grundrechte

Mit relativ knappem Mehr lehnte der Nationalrat eine von der SP und der GP
unterstützte Motion Weder (ldu, BS) für den Schutz der Grundrechte künftiger
Generationen ab. Das Recht der in Zukunft lebenden Menschen auf ein
menschenwürdiges Leben in einer möglichst unversehrten Umwelt sollte nach Ansicht
des Motionärs in der Verfassung verankert werden. Bundesrat Koller (cvp) hatte sich
dagegen ausgesprochen, einen neuen Rechtsbegriff zu kreieren. Zudem verpflichte der
bestehende Verfassungsartikel über Umweltschutz die Behörden schon heute, die
langfristigen Auswirkungen der Politik auf Mensch und Natur in Rechnung zu stellen. 5

MOTION
DATUM: 26.11.1991
HANS HIRTER

Der Nationalrat überwies eine Motion Baumberger (cvp, ZH) für eine Ratifizierung des
Zusatzprotokolls von 1952 zur Europäischen Menschenrechtskonvention, welches die
Schweiz 1976 unterzeichnet hat. Inhaltlich geht es bei diesem Protokoll um den Schutz
vor willkürlicher Enteignung, um das Recht auf Bildung und um die Durchführung von
geheimen und freien Wahlen. Der Bundesrat erklärte sich mit der Motion
einverstanden, will aber zuerst noch eine Konsultation der interessierten Kreise und
der Kantone durchführen. 6

MOTION
DATUM: 18.12.1998
HANS HIRTER

Nach der Zustimmung des Volkes zum UNO-Beitritt vom 3. März verlangte der
Nationalrat mit der Überweisung einer Motion Gysin (sp, BS) (Mo. 02.3093) vom
Bundesrat, dass dieser sich um die Mitgliedschaft der Schweiz in der
Menschenrechtskommission der UNO bemühe, da das Engagement für diese Fragen
einen der Schwerpunkte der schweizerischen UNO-Politik bilden müsse. Der Ständerat
forderte überdies den Bundesrat mit einem Postulat seiner Aussenpolitischen
Kommission (Po. 02.3394) auf, zu prüfen, ob es zur Verstärkung des Engagements der
Schweiz für die Menschenrechte sinnvoll wäre, eine ausserparlamentarische
Kommission für Menschenrechte zu bilden. Daraufhin zog Eugen David (cvp, SG) seine
parlamentarische Initiative (01.463) für die Bildung einer derartigen
Expertenkommission zurück. 7

MOTION
DATUM: 03.10.2002
HANS HIRTER

Die 2003 von der Schweiz eingereichte Kandidatur für die Mitgliedschaft in der UNO-
Menschenrechtskommission fand auch im Ständerat Unterstützung. Er sprach sich für
eine vom Nationalrat 2002 gutgeheissene Motion Gysin (sp, BS) aus, welche diesen
Schritt verlangte. Er überwies diese allerdings bloss in Postulatsform, weil das
Motionsbegehren mit der Einreichung der Kandidatur bereits erfüllt war. 8

MOTION
DATUM: 18.03.2004
HANS HIRTER

Eine Motion Gadient (bdp, GR) forderte den Bundesrat auf, das Internationale
Übereinkommen zum Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen, welches
2006 von der UNO-Generalversammlung verabschiedet wurde, zu ratifizieren. In seiner
Stellungnahme im Jahr 2009 teilte der Bundesrat mit, dass er das Anliegen der Motion
teile und die möglichen bundes- und kantonsrechtlichen Auswirkungen des
Übereinkommens prüfe. Eine Umsetzung des Übereinkommens hätte sowohl
Änderungen des Bundes- wie auch des Kantonsrechts zur Folge und wäre mit
Mehrkosten verbunden. Nachdem die Diskussion im Nationalrat zuerst verschoben
wurde, nahm die grosse Kammer die Motion 2009 mit 131 zu 42 Stimmen an, wobei die
SVP geschlossen dagegen votierte. Im Dezember 2010 beschloss der Bundesrat das
Übereinkommen zu unterzeichnen, was am 19. Januar 2011 geschah. Das EDA arbeitete
dann an einem Vorentwurf für den Bundesbeschluss für die Genehmigung des
Übereinkommens, welcher in die Vernehmlassung gegeben werden sollte. Der Ständerat
folgte in der Frühjahrsession 2011 dem Antrag seiner Rechtskommission und überwies
die Motion. 9

MOTION
DATUM: 02.03.2011
NADJA ACKERMANN

Eine Motion der aussenpolitischen Kommission des Nationalrats forderte die
Umsetzung der von der parlamentarischen Versammlung des Europarates
verabschiedeten Resolution 1782. Die Resolution wurde im Zusammenhang mit
mutmasslichen Menschenrechtsverletzungen und illegalem Handel mit menschlichen
Organen in Kosovo 2011 verabschiedet. Die Motion wurde im Nationalrat in der
Frühjahrs- und im Ständerat in der Herbstsession angenommen. 10

MOTION
DATUM: 15.09.2011
NADJA ACKERMANN
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Beide Kammern überwiesen 2012 die Motion von Nationalrat Sommaruga (sp, GE),
welche den Bundesrat auffordert, die Ausarbeitung eines neuen völkerrechtlichen
Instrumentes durch den UNO-Menschenrechtrat betreffend den besseren Schutz von
in der Landwirtschaft tätigen Menschen zu unterstützen. 11

MOTION
DATUM: 26.11.2012
NADJA ACKERMANN

Mit der Überweisung einer Motion Lustenberger (cvp, LU) beauftragten die
eidgenössischen Räte im Dezember 2015 den Bundesrat, sich auf allen relevanten
Ebenen, insbesondere beim Europarat, vermehrt für die Einhaltung und Durchsetzung
des Subsidiaritätsprinzips und die stärkere Berücksichtigung der nationalen
Rechtsordnungen am EGMR einzusetzen. Sowohl im Nationalrat als auch im Ständerat
wurde der Vorstoss ohne Gegenstimme angenommen. 12

MOTION
DATUM: 15.12.2015
KARIN FRICK

Mittels Motion forderte Nationalrat Daniel Fässler (cvp, AI), wieder eine
Bewilligungspflicht für ausländische Redner an politischen Veranstaltungen
einzuführen. Eine solche Bestimmung hatte es in der Schweiz schon einmal gegeben,
bis sie 1998 aufgehoben worden war, weil sie als überholt und verfassungswidrig
angesehen worden war. Der Motionär war der Ansicht, seit 1998 verfüge die Schweiz
über kein taugliches Mittel mehr, Auftritte von ausländischen Politikerinnen und
Politikern in der Schweiz zu unterbinden. Beispielhaft habe  dies ein geplanter,
umstrittener Auftritt des türkischen Aussenministers 2017 in Zürich gezeigt, den die
zuständigen Zürcher Behörden nur unter Berufung auf den Brandschutz hätten
verhindern können. So etwas sei «eines Staatswesens unwürdig», die aufgehobenen
Regeln hätten sich zuvor jahrzehntelang bewährt und «die Ruhe in unserem Land»
garantiert, so Fässler. Der Bundesrat stellte sich indes auf den Standpunkt, die lokalen
Behörden hätten grundsätzlich die Möglichkeit, politische Veranstaltungen nicht oder
nur unter Auflagen zu bewilligen. Darüber hinaus könne das Fedpol gestützt auf das
Ausländergesetz ein Einreiseverbot gegen ausländische Personen erlassen, wenn diese
die innere oder äussere Sicherheit der Schweiz gefährdeten. Gestützt auf das NDG
könne der Bundesrat einer ausländischen Person zudem via Tätigkeitsverbot
untersagen, an einer politischen Veranstaltung in der Schweiz aufzutreten, wenn der
Auftritt dazu diene, terroristische oder gewaltextremistische Aktivitäten zu
propagieren. Die Bewilligungspflicht stelle also einen unverhältnismässigen Eingriff in
die Meinungsäusserungsfreiheit dar. Die knappe Mehrheit der Nationalrätinnen und
Nationalräte sah dies jedoch anders und stimmte der Motion im Herbst 2018 mit 90 zu
85 Stimmen bei 3 Enthaltungen zu. 13

MOTION
DATUM: 19.09.2018
KARIN FRICK

Innere Sicherheit

Das in Art. 3 EMRK formulierte und auch in Art. 25 Abs. 3 BV verankerte
Rückschiebeverbot verbietet es absolut, eine Person in einen Staat auszuschaffen, in
dem ihr Folter oder eine andere Art grausamer oder unmenschlicher Behandlung oder
Bestrafung droht. CVP-Nationalrat Fabio Regazzi (cvp, TI) forderte mit seiner Motion
«Ausweisung von Terroristinnen und Terroristen in ihre Herkunftsländer, unabhängig
davon, ob sie als sicher gelten oder nicht», die innere Sicherheit der Schweiz solle im
Falle von Flüchtlingen, die mit terroristischen Aktivitäten in Verbindung gebracht
werden und damit eine Gefahr für die Sicherheit der Schweiz darstellen, Vorrang
haben. Erreichen wollte er dies durch die vorrangige Anwendung von Art. 33 Abs. 2 des
internationalen Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, demzufolge sich
ein Flüchtling nicht auf das Ausweisungsverbot berufen könne, «wenn erhebliche
Gründe dafür vorliegen, dass er als eine Gefahr für die Sicherheit des
Aufenthaltsstaates angesehen werden muss oder wenn er eine Bedrohung für die
Gemeinschaft dieses Landes bedeutet, weil er wegen eines besonders schweren
Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist.» Das
Ausweisungsverbot an der vom Motionär genannten Stelle in der Flüchtlingskonvention
ist jedoch weiter gefasst ist als das Non-Refoulement-Prinzip des zwingenden
Völkerrechts und verbietet eine Rückschiebung nicht nur bei drohender Folter oder
Todesstrafe, sondern auch bei Gefährdung des Lebens oder der Freiheit des Flüchtlings
«wegen seiner Rasse, Religion, Staatszugehörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer
bestimmten sozialen Gruppe oder seiner politischen Anschauungen» (Art. 33 Abs. 1 FK).
Ergo kann das Ausweisungsverbot der Flüchtlingskonvention bei Gefährdung der
öffentlichen Sicherheit eingeschränkt werden; für das Rückschiebeverbot des
zwingenden Völkerrechts gilt dies jedoch nicht, das Non-Refoulement-Prinzip gilt
absolut.

MOTION
DATUM: 19.09.2018
KARIN FRICK
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Obwohl Justizministerin Simonetta Sommaruga vor dem Nationalratsplenum klarstellte,
dass es erstens nicht nur ausländische Dschihadisten gebe und zweitens die Schweiz
bereits heute Rückführungen in «unsichere Staaten» vornehme, da die Unsicherheit in
einem Land kein Hinderungsgrund für eine Rückführung sei, sondern nur eine
Verletzung des Rückschiebeverbots im individuellen Fall, nahm der Nationalrat die
Motion im Herbst 2018 mit 102 zu 73 Stimmen bei 3 Enthaltungen an. Auch die
Begründung, der Bundesrat habe hier gar keinen Handlungsspielraum – man könne das
zwingende Rückschiebeverbot nicht einfach ignorieren, weil man der
Flüchtlingskonvention Vorrang vor der Bundesverfassung gewähre – sowie die
Versicherung, man sei auch vonseiten des Bundesrats durchaus um Massnahmen zur
Terrorismusbekämpfung bemüht – so zeige dies beispielsweise die in der
Vernehmlassung gut angekommene Ausweitung des präventiv-polizeilichen
Instrumentariums –, stiess mehrheitlich auf taube Ohren. Während die SVP-Fraktion
geschlossen für den Vorstoss votierte, stimmten die Grüne, die SP- und die GLP-
Fraktion geschlossen dagegen. Die bürgerlichen Parteien zeigten sich gespalten, wobei
sich die Fraktionen der FDP und der CVP mehrheitlich dafür und jene der BDP
mehrheitlich dagegen aussprachen. 14

Institutionen und Volksrechte

Volksrechte

Nationalrat Keller (sd, BL) verlangte mit einer Motion, dass in Zukunft nicht mehr die
Bundesversammlung über die Gültigkeit von Volksinitiativen entscheidet, sondern
eine - nicht näher spezifizierte - Stelle eine verbindliche materiellrechtliche
Vorprüfung durchführt. Der Vorstoss wurde in ein Postulat umgewandelt, obwohl ihn
Vollmer (sp, BE), der sich für das Recht des Parlaments einsetzte, für diese Überprüfung
allein zuständig zu bleiben, auch in dieser Form bekämpfte. Die Staatspolitische
Kommission des Ständerats zeigte an einer solchen Lösung grosses Interesse. Bei der
Vorberatung der Teilrevision des Gesetzes über die politischen Rechte (s. oben)
beschloss sie, eine rechtliche Vorprüfung von Initiativen durch die Bundeskanzlei
einzuführen. Deren Entscheid könnte innerhalb von 60 Tagen bei einer vom Parlament
gewählten unabhängigen Rekurskommission angefochten werden, welche dann definitiv
entscheiden würde. Der vom Bundesrat in die Vernehmlassung gegebene Entwurf für
die Totalrevision der Verfassung schlägt vor, dass weiterhin die Bundesversammlung
über die Gültigkeit entscheidet. Eine Ungültigkeitserklärung aufgrund von
Nichtvereinbarkeit mit Völkerrecht müsste allerdings vom Bundesgericht sanktioniert
werden. 15

MOTION
DATUM: 24.03.1995
HANS HIRTER

Der Nationalrat hatte im Vorjahr eine Motion überwiesen, welche eine 2003 eingeführte
Verfassungsbestimmung konkretisiert. Sie fordert, dass Staatsverträge mit „wichtigen“
rechtsetzenden Normen oder mit Bestimmungen, deren Umsetzung eine
Gesetzesrevision verlangt, dem fakultativen Referendum unterstellt werden. Demnach
sollen die gleichen Grundsätze gelten wie bei der innerstaatlichen Gesetzgebung: Als
wichtig gilt ein Rechtsetzungsakt dann, wenn er nicht an die Exekutive delegiert ist (wie
z.B. eine Verordnung). Der Ständerat hiess diese Motion im Berichtsjahr ebenfalls gut,
nahm allerdings eine auch vom Bundesrat gewünschte Präzisierung vor. Seiner Meinung
nach seien Staatsverträge nicht dem fakultativen Referendum zu unterstellen, wenn sie
nicht wesentliche neue Rechtsetzungsakte beinhalten, sondern nur die Fortsetzung
früherer, vor der Ausweitung des Staatsvertragsreferendums im Jahre 2003
eingeführter Bestimmungen zur Folge haben. Gegen den Widerstand der SVP schloss
sich der Nationalrat dieser Präzisierung des Motionstextes an. (Zu der noch im gleichen
Jahr eingereichte parlamentarische Initiative der SVP (05.426) für eine Ausweitung des
Staatsvertragsreferendum siehe hier.) 16

MOTION
DATUM: 06.10.2005
HANS HIRTER

Noch Ende 2011 waren zwei Motionen diskutiert worden, die auf Massnahmen zur
besseren Vereinbarkeit von Volksinitiativen mit den Grundrechten abzielten. Auf der
Basis des bundesrätlichen Zusatzberichts zum Verhältnis von Völkerrecht und
Volksinitiativen verlangte die Motion der staatspolitischen Kommission des Ständerates
einen Katalog von rechtlichen Grundlagen für die nichtbindende materielle Vorprüfung
eines Initiativtextes vor der Sammlung der Unterschriften (11.3751). Beide Kammern
hatten diesen Vorstoss angenommen, die nationalrätliche SPK verlangte aber in einer
von der grossen Kammer ebenfalls 2011 noch angenommenen zweiten Motion zusätzlich

MOTION
DATUM: 29.02.2012
MARC BÜHLMANN
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Vorschläge für eine Erweiterung des Katalogs der Gründe für die Ungültigkeitserklärung
einer Volksinitiative (z.B. ein Gebot der Beachtung der Grundrechte oder der
Menschenrechtskonvention in der Verfassung). In der Frühjahrssession war dieser
zweite Punkt Gegenstand recht ausführlicher Diskussionen im Ständerat über die
Bedeutung der direkten Demokratie gegenüber zentraler Grund- und Menschenrechte.
Schliesslich stimmte der Rat mit Stichentscheid des Präsidenten für Annahme der auch
vom Bundesrat unterstützten Motion. 17

Für einigen Wirbel sorgten die Referenden gegen die Steuerabkommen mit
Deutschland, Grossbritannien und Österreich, die von der Auns, dem Bund der
Steuerzahler, der Juso und der jungen SVP ergriffen wurden. Aufgrund von Termindruck
musste das Abstimmungsbüchlein mit den Referenden bereits gedruckt werden,
obwohl noch nicht klar war, ob die Referenden überhaupt zustande kommen würden.
Erst Ende Oktober verfügte die Bundeskanzlei das Nichtzustandekommen der drei
Referenden aufgrund fehlender Unterschriften. Vom 56-seitigen Bundesbüchlein
waren also nur noch 18 Seiten (für die Änderung des Tierseuchengesetzes) gültig. Die
Mehrkosten für den Druck betrugen rund CHF 1 Mio. Für lange Diskussionen sorgte aber
auch die Kritik der Referendumskomitees an einzelne Gemeinden, welche für die
Beglaubigung der Unterschriften zu viel Zeit gebraucht hätten. Das Bundesgesetz über
politische Rechte (Art. 62) sieht vor, dass die Unterschriften „unverzüglich“ beglaubigt
und dem Komitee zurückgegeben werden müssen. Vor allem die Auns bemängelte
insbesondere Gemeinden aus dem Kanton Genf, die beglaubigte Unterschriften mittels
B-Post zurückgeschickt hätten, welche dann nicht fristgerecht eingereicht werden
konnten. Sie kündigte eine Liste säumiger Gemeinden und gar eine Beschwerde ans
Bundesgericht an. Auch der Gewerbeverband beklagte das Verhalten der Gemeinden im
Rahmen seiner Unterschriftensammlung gegen das Raumplanungsgesetz. In der Folge
wurden verschiedene Lösungen diskutiert. Den Gemeinden solle etwa eine Frist
vorgeschrieben werden oder die Beglaubigung sei ausserhalb der Referendumsfrist von
90 Tagen anzusetzen. Eine ähnliche Diskussion wurde bereits Anfang der 1990er Jahre
geführt, als das Referendum gegen die NEAT nur sehr knapp zustande gekommen war.
Die Staatspolitische Kommission reichte in der Folge eine Kommissionsmotion ein, die
getrennte Fristen für das Sammeln und Beglaubigen der Unterschriften verlangt. Noch
in der Wintersession nahm die grosse Kammer das Begehren an. Im Ständerat stand das
Geschäft 2012 noch aus. Ebenfalls noch nicht behandelt war eine Motion Stamm (svp,
AG) (12.4260), die die Verantwortung für die Beglaubigung nach der Frist für die
Unterschriftensammlung an die Bundeskanzlei übertragen will. 18

MOTION
DATUM: 14.12.2012
MARC BÜHLMANN

Um eine Abkürzung der Frist bei der Behandlung einer Volksinitiative zu erzwingen,
wurden im Berichtsjahr gleich fünf gleich lautende im Berichtjahr noch nicht
behandelte Motionen eingereicht. (Mo. 12.4123 (de Courten); 12.4157 (Humbel); 12.4164
(Cassis); 12.4207 (Hess); Mo. 12.4277 (Schwaller)). Normalerweise hat der Bundesrat nach
Einreichung einer Initiative ein Jahr Zeit, um eine Botschaft vorzulegen. Er hat zudem
die Möglichkeit, einen direkten oder indirekten Gegenvorschlag zu unterbreiten, womit
sich die Frist für die Botschaft um sechs Monate verlängert. Von dieser Möglichkeit
wollte die Regierung für die Volksinitiative „für eine öffentliche Krankenkasse“
eigentlich Gebrauch machen. Die Motionen verlangten nun aber, dass die Initiative
möglichst rasch und ohne Gegenvorschlag zur Abstimmung gelangt. Offiziell begründet
wurde dies mit der Behandlung verschiedener Vorstösse zum
Krankenversicherungswesen. Inoffiziell wollten die bürgerlichen Parteien, von denen
die Vorstösse stammten, verhindern, dass die von der SP eingereichte Initiative zur
Einheitskrankenkasse den Sozialdemokraten im Wahljahr 2015, wenn die Initiative
aufgrund der verlängerten Frist wahrscheinlich zur Abstimmung gelangen würde,
Aufwind verleihen könnte. Eine Verkürzung der Behandlungsfrist für Volksinitiativen war
Gegenstand einer parlamentarischen Initiative Graf-Litscher (sp, TG) (11.455). Das
Parlament hat aktuell zweieinhalb Jahre Zeit für die Behandlung einer Volksinitiative,
wobei sich diese Frist um ein Jahr verlängert, wenn ein direkter oder indirekter
Gegenentwurf angenommen wird und noch einmal um ein Jahr, wenn dieser in die
Differenzbereinigung muss. Graf-Litscher zog ihr Begehren zurück, nachdem die SPK-N
einstimmig zugesagt hatte, das Geschäft im Rahmen der Revision des
Parlamentsgesetzes zu behandeln. 19

MOTION
DATUM: 14.12.2012
MARC BÜHLMANN
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Die aufgrund der Probleme bei der Unterschriftensammlung für die Referenden gegen
die Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland, Österreich und Grossbritannien
eingereichte und noch 2012 von der grossen Kammer gutgeheissene Motion der
Staatspolitischen Kommission des Nationalrats wurde im Berichtjahr im Ständerat
behandelt. Inhalt der Motion war die Forderung nach getrennten Fristen für das
Sammeln und die Beglaubigung der Unterschriften. Besagte Referenden waren knapp
nicht zustande gekommen, wofür die Referendaren – allen voran die Auns – das
schleppende Beglaubigungsverfahren in den Gemeinden verantwortlich gemacht
hatten. In der Zwischenzeit hatte das Bundesgericht die Beschwerde der Auns
allerdings abgewiesen. Die nachgereichten bescheinigten Unterschriften waren nicht
fristgerecht eingereicht und deshalb als ungültig betrachtet worden. Das Gericht
bekräftigte damit Artikel 141 BV, wonach bescheinigte Unterschriften bis spätestens am
letzten Tag der 100-tägigen Frist bei der Bundeskanzlei eintreffen müssen.
Bundeskanzlerin Casanova wies die Ständeräte darauf hin, dass die Probleme häufig bei
der mangelnden Organisation der Referendumskomitees selber liegen, welche die
Unterschriften den Gemeinden zu spät oder gesammelt statt gestaffelt zur
Beglaubigung überreichen. Auch weil der Bundesrat in seiner Antwort auf die Motion
darauf hinwies, dass er eine Teilrevision der politischen Rechte zu diesem Anliegen
vorbereite, lehnte die kleine Kammer die Motion mit 32 zu 1 Stimme bei 4 Enthaltungen
ab. Eine Motion Stamm (svp, AG) (12.4260), die in eine ähnliche Stossrichtung zielte,
wurde in der Folge auch im Nationalrat mit 127 zu 66 Stimmen abgelehnt. Die SVP wurde
in diesem Begehren einzig von der geschlossenen grünen Fraktion unterstützt. In der
Vernehmlassung, in welche die besagte Revision der politischen Rechte im März
geschickt wurde, stiess die Idee einer gestaffelten Frist auf eher negative Reaktionen. 20

MOTION
DATUM: 07.10.2013
MARC BÜHLMANN

Die Volksinitiative „für eine öffentliche Krankenkasse“ war Ursache von fünf
gleichlautenden Motionen, die alle Ende 2012 – vier im Nationalrat und eine im
Ständerat – von Gegnern des Volksanliegens eingereicht worden waren. Der Bundesrat
wurde darin aufgefordert, die Initiative zur Einheitskrankenkasse der Stimmbevölkerung
rasch und ohne Gegenvorschlag zur Abstimmung zu unterbreiten. Mit ein Grund für die
Einreichung der Vorstösse war die bestehende Regelung zur Frist bei der Behandlung
einer Volksinitiative, wonach der Bundesrat ein Jahr Zeit hat, um für eine Initiative eine
Botschaft zu entwerfen. Die Krankenkasseninitiative war Ende Mai 2012 eingereicht
worden. Weil die Regierung den Entwurf eines Gegenvorschlages plante, hätte sich die
Frist um ein halbes Jahr verlängert. Die Motionäre wiesen darauf hin, dass sowohl die
Initiative als auch ein Gegenvorschlag in den Räten keine Chance hätten und deshalb
der Umweg nicht gegangen werden müsse. Das Parlament sei entscheidungsreif und die
Stimmbevölkerung habe schon mehrfach ihr Desinteresse an einer
Einheitskrankenkasse gezeigt. In der Presse wurde hinter den bürgerlichen Begehren
allerdings auch Wahltaktik vermutet, würde die SP-Initiative doch mit verlängerter Frist
im Wahljahr zur Abstimmung gelangen. In der Diskussion im Ständerat, der die Motion
Schwaller (cvp, FR) zuerst behandelte, wurden nicht vorwiegend gesundheits-, sondern
staatspolitische Argumente vorgebracht. Die Motionen würden in den bewährten
Prozess eingreifen und gesetzlich geregelte Fristen aushebeln, was nicht nur ein
Unding, sondern auch ein Präzedenzfall wäre. Trotz dieser Bedenken hiess der
Ständerat den Vorstoss mit 27 zu 17 Stimmen gut. Zwei Tage später behandelte der
Nationalrat die vier Motionen de Courten (svp, BL) (12.4123), Humbel (cvp, AG) (12.4157),
Cassis (fdp, TI) (12.4164) und Lorenz Hess (bdp, BE) (12.4207) in globo. Die SP, welche die
Begehren ablehnte, warf den Motionären vor, ein Machtspiel zu spielen und dem neuen
Gesundheitsminister Berset (sp) die Flügel stutzen zu wollen. Allerdings würden die
Motionäre mit ihrem Vorgehen selber für eine Verzögerung sorgen, da der jeweilige
Zweitrat erst im Juni über die Motionen werde befinden können. Bundesrat Berset wies
auch in der grossen Kammer auf die bewährten Verfahrensregeln hin. Die Regierung
würde ihre Arbeit so rasch wie möglich erledigen, aber die für den Gegenvorschlag
Ende Februar gestartete Vernehmlassung nicht abbrechen. Mit 102 zu 71 Stimmen bei
zwei Enthaltungen wurden jedoch alle vier Motionen angenommen. Gegen die Begehren
stimmten die SP, die GP und die GLP. In der Sommersession überwies der Nationalrat
die Motion Schwaller mit 109 zu 65 Stimmen und der Ständerat nahm die vier
nationalrätlichen Vorstösse ebenfalls in globo an. Der Bundesrat verzichtete schliesslich
doch auf einen Gegenvorschlag und legte die Botschaft zur
Einheitskrankenkasseninitiative Ende September vor. Noch in der Wintersession
wurden die fünf Motionen deshalb abgeschrieben. 21
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Eine Folge der Abstimmung über die Gripen-Beschaffung waren Diskussionen um die
Einführung eines Finanzreferendums auf nationaler Ebene. Zu dieser Debatte beitragen
soll auch eine Motion von Lorenzo Quadri (lega, TI), mit der er ein partielles und
obligatorisches Finanzreferendum für alle für das Ausland bestimmten Beiträge fordert.
Konkret schwebt dem Abgeordneten der Lega vor, dass der Stimmbevölkerung jeweils
bei den November-Abstimmungen eine Liste mit allen geplanten Auslandbeiträgen
vorgelegt wird, über die jeweils einzeln entschieden werden kann. Die allgemeinen
Kosten für diese Abstimmung sollten dann den angenommenen Beiträgen abgezogen
werden. 
In seiner Antwort von Mitte August 2014 verwies der Bundesrat auf ähnliche Begehren,
die aber allesamt abgelehnt worden seien. Zudem würde das vorgeschlagene Veto die
Glaubwürdigkeit und Handlungsfähigkeit der Schweiz einschränken. Falls es sich um
einen Sparvorschlag handle, würden mit der Schulden- und der Ausgabenbremse
bereits wirksame Instrumente greifen. Schliesslich beurteilte die Regierung die Motion
als nicht umsetzbar: Mit einem obligatorischen Referendum zu jedem Finanzbeschluss
würden Entscheidungsprozesse mindestens erschwert, wenn nicht gar ganz blockiert.
Darüber hinaus würde man der Stimmbürgerschaft eine kaum zu bewältigende Last
aufbürden, weil sehr viele Beschlüsse vorgelegt werden müssten. Nur schon bei den
Beiträgen an internationale Organisationen würde eine solche Liste bereits über 70
Kredite umfassen. 22

MOTION
DATUM: 20.08.2014
MARC BÜHLMANN

Im Zuge der Diskussionen um die Gültigkeit der Ecopop- und der
Erbschaftssteuerinitiative reichte die Grüne Fraktion eine Motion ein, mit der sie
klarere gesetzliche Grundlagen für die Ungültigerklärung von Volksinitiativen verlangte.
Wenn Volksinitiativen an der Urne angenommen werden, die in Konflikt mit
internationalem Recht oder mit der in der Bundesverfassung festgeschriebenen
Verhältnismässigkeit stehen, dann sei die bisherige Praxis als zu liberal zu betrachten –
so die Motionäre. Allerdings leide die Rechtssicherheit, wenn die Regeln während der
parlamentarischen Debatte über die Gültigkeit von Volksinitiativen geändert würden.
Aus diesem Grund müsse ein gesetzlich abgestützter, feinerer Kriterienkatalog vorgelegt
werden. Ende August beantragte der Bundesrat die Ablehnung der Motion. Eine
Präzisierung der Gültigkeitsvoraussetzungen reiche nicht, begründete die Regierung.
Die Einschränkung der Volksrechte dürfe nicht auf gesetzlicher, sondern müsse auf
verfassungsrechtlicher Ebene angegangen werden. Lösungen, die in diese Richtung
gingen – der Bundesrat erwähnte etwa die Diskussion zusätzlicher Schranken oder
Bedingungen – seien aber zurzeit nicht mehrheitsfähig. 23

MOTION
DATUM: 20.08.2014
MARC BÜHLMANN

In seinem Bericht zum Postulat der FDP-Liberale Fraktion zur Frage des Verhältnisses
zwischen Völkerrecht und Landesrecht hatte sich der Bundesrat positiv zur Idee
geäussert, ein obligatorisches Referendum für völkerrechtliche Verträge mit
verfassungsmässigem Charakter einzuführen. Mit seiner Motion wollte Andrea Caroni
(fdp, AR) diese positive Haltung konkretisieren. Wichtige völkerrechtliche Verträge
obligatorisch zur Abstimmung zu bringen, würde nicht nur die demokratische
Mitsprache ausbauen, sondern auch eine Stärkung der Legitimation des Völkerrechts
bedeuten – so der Motionär. In seiner Stellungnahme zu ebendieser Motion Caroni
bestätigte der Bundesrat seine positive Haltung: Ein obligatorisches Referendum bei
wichtigen völkerrechtlichen Verträgen sei nach vorherrschender Auffassung bereits
heute ungeschriebenes Verfassungsrecht. Eine Konkretisierung in der Verfassung
würde nicht nur die Rechtssicherheit erhöhen, sondern auch die Praxis vereinfachen.
Die Regierung wies darauf hin, dass sie die Idee bereits im Rahmen der Initiative
"Staatsverträge vors Volk!" als direkten Gegenentwurf vorgeschlagen habe. Damals hatte
das Parlament vor allem aus abstimmungstaktischen Gründen allerdings auf einen
Gegenvorschlag verzichtet. Im Nationalrat wurde die Motion Caroni in der
Herbstsession 2015 diskussionslos angenommen. 24

MOTION
DATUM: 25.09.2015
MARC BÜHLMANN

Nachdem sich die SPK-SR einstimmig für die Idee eines obligatorischen Referendums
für völkerrechtliche Verträge mit verfassungsmässigem Charakter ausgesprochen
hatte, passierte die Motion Caroni in der Frühjahrssession 2016 auch den Ständerat.
Allerdings erwuchs der Idee in der kleinen Kammer Opposition in der Person von Paul
Rechsteiner (sp, SG). Der St. Galler Ständerat wies darauf hin, dass es schwierig sei,
gegen eine Idee einzustehen, die vom Nationalrat diskussionslos durchgewunken, vom
Bundesrat zur Annahme empfohlen und von der eigenen Kommission oppositionslos
zur Annahme empfohlen werde. Es lohne sich aber sehr wohl, sich der Schwere der

MOTION
DATUM: 29.02.2016
MARC BÜHLMANN
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Konsequenzen dieses Vorschlages bewusst zu werden. Mit Verweis auf den abgelehnten
Gegenvorschlag zur Initiative "Staatsverträge vors Volk!" mahnte der SP-Ständerat, dass
damals nicht nur abstimmungstaktische Gründe, sondern insbesondere im Ständerat
auch zahlreiche inhaltliche Bedenken geäussert wurden. Rechsteiner fasste diese
Bedenken von damals noch einmal zusammen: Über zahlreiche, eigentlich
unbestrittene Konventionen müsste obligatorisch abgestimmt werden, was zu einer
Überlastung des direktdemokratischen Systems führen könnte. Darüber hinaus bestehe
mit dem fakultativen Staatsvertragsreferendum bereits ein Instrument, mit dem die
Legitimation eines Vertrages gestärkt werden könne – so ein weiteres Argument gegen
die Annahme der Motion Caroni. Zudem würde ein obligatorischer Urnengang die
Handlungsfreiheit vor allem auch bei wirtschaftlichen Staatsverträgen stark
einschränken. Schliesslich erinnerte Rechsteiner daran, dass die Volksinitiative
"Staatsverträge vors Volk!" deutlich abgelehnt worden sei – mit der Motion würde aber
mindestens die Hälfte eingeführt, von dem was damals vom Begehren der AUNS
gefordert worden war.
Die Bedenken von Rechsteiner wurden nur von weiteren 8 Ständerätinnen und -räten
geteilt – zu wenig gegen die 36 Befürworterinnen und Befürworter. Einig schien man
sich in der Diskussion aber zu sein, dass die Umsetzung der Idee noch viel
Konfliktpotenzial habe. Thomas Minder (parteilos, SH) wies etwa darauf hin, dass auch
die Kündigung von bestehenden Verträgen berücksichtigt werden müsse. Bundesrätin
Simonetta Sommaruga äusserte gar Zweifel, dass dieses Projekt dann wirklich bis zum
Ende durchhalte. Sie verwahrte sich zudem gegen den Gedanken, dass völkerrechtliche
Verträge, über die nicht abgestimmt werde, eine geringere Legitimität hätten. 25

Die Motion von Lorenzo Quadri (lega, TI), ein obligatorisches Finanzreferendum für alle
Beiträge einzuführen, die ans Ausland bezahlt werden, fand nicht einmal in der
gesamten SVP-Fraktion Unterstützung. Simonetta Sommaruga verwies in der Debatte
noch einmal auf den bereits im Antrag der Regierung für die Ablehnung der Motion
erörterten Punkt der Unverhältnismässigkeit. Die riesige Zahl an Abstimmungen, die bei
einem solchen sektoriellen Finanzreferendum für Kreditbeschlüsse nötig wäre, dürfe
den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern nicht zugemutet werden. Volksentscheide
seien dazu da, strategische Entscheide zu treffen. Mit einem neuen Instrument, wie es
von Quadri vorgeschlagen werde, würde die Stimmbevölkerung aber operativ in Details
eingreifen. Um einzelne Finanzposten solle sich aber besser das Parlament kümmern.
Quadri hatte vergeblich geltend gemacht, dass es nicht möglich sei, gegen alle
unnötigen Auslandszahlungen einzeln Unterschriften zu sammeln. Bei der Abstimmung
hielten dem Tessiner lediglich 33 SVP-Fraktionsmitglieder die Stange. Von den 148 Nein
stammten deren 28 auch von der Volkspartei. 26

MOTION
DATUM: 16.06.2016
MARC BÜHLMANN

Die Forderung nach einer gesetzlichen Grundlage für eine Verfeinerung der Kriterien
zur Ungültigerklärung von Volksinitiativen, die von der Grünen Fraktion Mitte 2014 per
Motion gestellt und vom Bundesrat zur Ablehnung empfohlen worden war, wird sich in
der von der GP vorgeschlagenen Form nicht verwirklichen. Der Vorstoss wurde
abgeschrieben, weil er seit mehr als zwei Jahren hängig war. Das Thema Ungültigkeit
von Volksinitiativen war damit freilich nicht vom Tisch, hatten doch beide
Staatspolitischen Kommissionen einer parlamentarischen Initiative der SPK-SR Folge
gegeben, die strengere Kriterien bei der Prüfung der Gültigkeit von Volksinitiativen
einführen will.

MOTION
DATUM: 17.06.2016
MARC BÜHLMANN

Nicht weniger als die „Rückkehr zur direkten Demokratie, wie sie von den Begründern
der modernen Schweiz geschaffen wurde“ verlangte eine Motion Buttet (cvp, VS). Der
2015 eingereichte Vorstoss des Walliser Christdemokraten hatte seine Wurzeln in der
damals recht virulent geführte Diskussion um die in den Medien so bezeichnete
Initiativenflut. Um diese einzudämmen, forderte Yannick Buttet eine dynamische
Anpassung der Zahl der benötigten Unterschriften für Volksinitiativen und Referenden
prozentual zur Anzahl Stimmberechtigter. Er wies darauf hin, dass 1848 für eine
Volksinitiative Unterschriften von 7,6% der Stimmberechtigten nötig waren, während
2011 nur noch 1,9% der Stimmberechtigten unterschreiben müssten. Buttet schlug vor,
für die Initiative 4% und das Referendum 2% anzupeilen. 
Justizministerin Simonetta Sommaruga wies in der während der Sondersession 2017 im
Nationalrat geführten Debatte auf die Antwort des Bundesrates zum Postulat Vogler hin.
Damals habe die Regierung einen Bericht versprochen, in dem die bestehenden
Regelungen zum Initiativrecht hätten analysiert werden sollen. Da das Postulat
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allerdings bekämpft und schliesslich ohne Debatte abgeschrieben worden war, gäbe es
heute keinen solchen Bericht. Sie wies darauf hin, der Bundesrat sei der Meinung, dass
Änderungen bei den Volksrechten nur sehr zurückhaltend und nur mit sehr
stichhaltigen Argumenten vorzunehmen sind. Eine von einer Motion intendierte
Gesetzesänderung ohne vorgängige breite Diskussion lehne er deshalb ab. Auf die
Nachfrage von Jakob Büchler (cvp, SG), ob die Bundesrätin nicht auch der Meinung sei,
es gebe zu viele Volksinitiativen und höhere Hürden könnten diese eindämmen,
reagierte Sommaruga magistral: Es sei nicht an der Regierung zu beurteilen, ob zu viele
oder zu wenige Volksbegehren eingereicht würden. Die Volksinitiative als Instrument
spiele aber eine wichtige Rolle im Dialog zwischen Bevölkerung und Parlament. Dass
Letzteres sich vor Reformen der Volksrechte scheut, zeigte dann die recht deutliche
Abfuhr, die dem Vorstoss mit 135 zu 37 Stimmen bei 13 Enthaltungen erteilt wurde. Ja
sagten lediglich die BDP-Fraktion und die grosse Mehrheit der CVP, der GLP und der
Grünen, wobei der Sprecher der Grünen Fraktion, Balthasar Glättli (gp, ZH), sogleich
nach der Abstimmung eine Erklärung abgab, man habe sich geirrt und die Motion
eigentlich ablehnen wollen. 27

Nicht nur die geschlossene SVP-Fraktion, sondern auch elf Angehörige der Grünen
Fraktion sowie je eine Stimme aus der FDP und der SP unterstützten die Idee von Roger
Golay (mcg, GE), mehr Gerechtigkeit bei Abstimmungskampagnen herzustellen. Es sei
stossend, dass der Bundesrat vor Abstimmungen eine Plattform im Fernsehen erhalte,
um seine Position kundzutun, diese Möglichkeit aber Initianten und
Referendumskomitees nicht zur Verfügung stehe – so der Motionär. Die SRG sei aber
eigentlich angehalten, die Vielfalt der Ansichten objektiv darzustellen. Nicht nur der
Regierung, sondern auch den Komitees müsse deshalb Redezeit zur Verfügung gestellt
werden. 
Bundeskanzler Walter Thurnherr erläuterte während der kurzen Nationalratsdebatte in
der Frühjahrssession 2018, dass der Bundesrat die Fernsehansprachen seit 1971 als
Bestandteil behördlicher Information nutze. Im Gegensatz zu den Initiativ- und
Referendumskomitees habe die Regierung einen Informationsauftrag, den sie auch via
Fernsehansprachen wahrnehme. Die SRG selbst sei bis 2007 sogar gesetzlich
verpflichtet gewesen, behördliche Informationen zu verbreiten. Mit der Revision des
Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen sei diese Verpflichtung allerdings
abgeschafft worden und die Bundesratsansprachen seien heute Sendungen, die im
Rahmen der publizistischen Freiheit der SRG ausgestrahlt würden. 
Das Thema TV-Sendezeit für Initiativ- und Referendumskomitees war im Parlament vor
einigen Jahren schon einmal Gegenstand recht virulenter Diskussionen gewesen. Auf
einen Gesetzesentwurf, der auf einer 2003 von Andreas Gross (sp, ZH) eingereichten
parlamentarischen Initiative beruhte, war der Nationalrat 2009 allerdings nicht
eingetreten. Auch der neuerliche Vorstoss wird nicht zu einer Änderung führen,
standen doch die eingangs erwähnten, insgesamt 79 befürwortenden Voten 109
Stimmen (und einer Enthaltung) entgegen, welche die Motion versenkten. 28

MOTION
DATUM: 07.03.2018
MARC BÜHLMANN

Die Einführung eines Finanzreferendums auf nationaler Ebene ist immer mal wieder
Thema in den eidgenössischen Räten. So war etwa eine parlamentarische Initiative der
SVP aus dem Jahr 2003 in der Vernehmlassung durchgefallen. Ein paar Jahre später
wurden auch die Vorstösse abgelehnt, die im Rahmen der Ablehnung der Beschaffung
des Kampfflugzeugs Gripen diskutiert worden waren. Die Begründung damals war, dass
das Referendum, das sich gegen den Beschaffungsfonds richtete, eigentlich ein
verkapptes Finanzreferendum sei. Ähnlich argumentierte Thomas Minder (parteilos,
SH), der mit seiner Ende 2017 eingereichten Motion einen neuerlichen Anlauf wagte. Die
Vorstösse für eine Volksabstimmung zu den Olympischen Winterspielen oder für eine
Grundsatzabstimmung zur Beschaffung eines neuen Kampfjets seien «Pro-Forma-
Finanzreferenden», so Minder. Es sei nicht einsichtig, weshalb das Parlament
bestimmte Infrastruktur- und Investitionsprojekte in Bundesgesetze kleide, um ein
Referendum zu ermöglichen, andere aber nicht. Hier verwies der Schaffhauser
Ständerat neben der Gripen-Beschaffung auch auf die Sanierung des Gotthard-
Strassentunnels und die Kohäsionsmilliarde. Diese beliebigen ad-hoc Entscheidungen
des Parlaments stünden der direkten Demokratie aber schlecht an. Diese müsse
vielmehr «vorhersehbaren und rechtsgleichen Spielregeln gehorchen», so Minder. In
seiner Begründung zum Vorstoss wollte Minder zwar keine konkreten Beträge für eine
mögliche Referendumsergreifung festlegen, zeigte aber auf, dass sich im relativen
Vergleich mit den Kantonshürden für den Bund ein Betrag in der Höhe von CHF 250
Mio. als mögliche Schwelle ergeben würde, bei der ein fakultatives Finanzreferendum
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ergriffen werden könnte. Dies wäre gleichbedeutend mit etwa zehn Projekten pro Jahr,
die dem Finanzreferendum unterstellt wären. Diese Projekte würden vorwiegend die
Armee, die Entwicklungszusammenarbeit und den Strassenverkehr betreffen.  
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion. Er verwies auf die mehrheitlich
ablehnende Haltung bei der Vernehmlassung zur erwähnten parlamentarischen
Initiative der SVP und machte geltend, das es mit einem solchen neuen Instrument
nicht nur zu Verzögerungen käme, sondern dass der Bund auch die Flexibilität in
finanzpolitischen Fragen verlieren würde. Die Regierung wies zudem darauf hin, dass
ein Finanzreferendum nicht mittels Gesetzesänderung (wie von der Motion gefordert),
sondern mittels Verfassungsänderung eingeführt werden sollte.  
Der Ständerat behandelte den Vorstoss Minder in der Frühjahrssession 2018. Der
Vorschlag von Peter Hegglin (cvp, ZG), den Vorstoss an die SPK-SR zur Vorprüfung
zuzuweisen, stiess in der kleinen Kammer auf offene Ohren. Er habe durchaus
Sympathien für die Idee, so der Zuger. Aber auf nationaler Ebene gebe es andere
Instrumente, die für eine Budgetdisziplin sorgten, so etwa die Schuldenbremse oder
das Zweikammersystem. Die Kommission solle die Thematik auch deshalb vertieft
ausloten, weil die vom Bundesrat aufgeworfene Frage, ob ein fakultatives
Finanzreferendum via Gesetzes- oder Verfassungsänderung eingeführt werden müsste,
von Bedeutung sei. 29

Nur wenige Tage nachdem der Nationalrat zwei parlamentarischen Initiativen zum
gleichen Thema keine Folge gegeben hatte, empfahl auch die Mehrheit der SPK-SR mit
5 zu 3 Stimmen (2 Enthaltungen) die Einführung des Finanzreferendums auf nationaler
Ebene zur Ablehnung. Der Ständerat hatte die Motion Minder (parteilos, SH) zu diesem
Thema in der Frühjahrssession zur Vorprüfung an die SPK-SR verwiesen. Die
Kommission nahm zwar zur Kenntnis, dass das Instrument auf kantonaler Ebene gut
funktioniere, begründete ihre ablehnende Haltung aber damit, dass die eidgenössische
Ebene mit den Kantonen nicht zu vergleichen sei. In den Kantonen würde mit dem
Finanzreferendum über Infrastrukturvorhaben abgestimmt, während auf Bundesebene
Gesetzesbeschlüsse gefasst würden, die den Bund zu finanziellem Engagement
beauftragten. Diese Beschlüsse unterstünden in der Mehrzahl bereits dem Referendum.
Zudem sei auf lokaler Ebene die Mehrheit der Stimmbevölkerung von zu finanzierenden
Projekten direkt betroffen, während sich Bundesausgaben nur auf eine Region
konzentrieren könnten. Im Interesse des nationalen Ausgleichs seien solche Ausgaben
aber nötig und sollten nicht mittels Finanzreferendum gesamtschweizerisch zur
Disposition gestellt werden können. Die Kommissionsminderheit verwies auf die
Beschaffung des Kampfflugzeugs Gripen oder die Olympischen Spiele, deren
Finanzierungskredite nur mit unschönen Kniffen und speziellen Konstrukten dem
Referendum hätten unterstellt werden können. Für solche Ausgaben müsse das
Finanzreferendum geschaffen werden. 
«Weshalb müssen wir über Kuhhörner abstimmen, aber nicht über 5 Milliarden
Franken, die ihr in Bern leichtsinnig ausgebt?» zitierte Finanzminister Maurer «die
Stimme des Volkes». Staatspolitisch habe er durchaus Verständnis für solche Fragen
und das Anliegen der Motion Minder. Allerdings stelle sich auch die Frage nach dem
Funktionieren des Staates. Mit der Ausgabenbremse und der Schuldenbremse seien
Parlament und Bundesrat gezwungen, den Finanzhaushalt im Gleichgewicht zu halten.
Die eidgenössische Ausgabenpolitik, die auch auf intensiven Diskussionen und
Fachwissen basiere, funktioniere also gut – ein Argument, dass Ueli Maurer gegen die
wissenschaftlichen Befunde der grösseren Ausgabendisziplin durch Kantone mit
Finanzreferendum ins Feld führte. Eine Volksabstimmung mit Hilfe eines
Finanzreferendums sei vor allem in jenen Bereichen zu erwarten, in denen dann
politische und eben nicht mehr sachliche Diskussionen geführt würden. Dies ziehe
nicht nur Verzögerungen nach sich, sondern mache auch die Interpretationen des
Abstimmungsresultats schwierig. So wünschbar ein Finanzreferendum also
staatspolitisch sei, so wenig würde es dem Finanzhaushalt helfen, «denn der ist in
Ordnung». Das schien auch die Mehrheit des Ständerats so zu sehen: Mit 34 zu 7
Stimmen bei 2 Enthaltungen wurde die Motion Minder abgelehnt. 30

MOTION
DATUM: 24.09.2018
MARC BÜHLMANN
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Aussenpolitik

Aussenpolitik

Contre l'avis du chef du DFAE, le Conseil des Etats a adopté à une large majorité la
motion Zimmerli (udc, BE) demandant un nouvel article 2 de la Constitution
définissant de façon plus détaillée les objectifs et les moyens de la politique étrangère
de la Suisse. Contrairement à la motion de la commission des affaires étrangères du
Conseil national mentionnée plus haut, celle de Zimmerli ne prévoit pas un
réaménagement des compétences entre le Conseil fédéral et le parlement, mais exige
une redéfinition claire des grands axes de l'action de la Confédération face aux
transformations que connaît la société internationale. Cette nouvelle disposition
constitutionnelle devrait déterminer l'indépendance de la Suisse, mentionner la
politique active en faveur de la paix et des droits de l'homme, proclamer la foi en la
solidarité internationale. Pour le député bernois, une telle modification de la
Constitution aurait pour effet de dynamiser la politique extérieure et de lui donner une
plus grande transparence. De plus, cela permettrait de susciter un débat public de fond
sur l'avenir des relations de la Suisse avec l'étranger et ainsi de clarifier auprès de la
population les grandes lignes de la politique étrangère. Dans sa réponse, le chef du
DFAE a déclaré qu'il redoutait que l'on fige ainsi la politique extérieure de la Suisse
alors que le monde est en rapide mutation. 31

MOTION
DATUM: 16.09.1991
ANDRÉ MACH

Le Conseil national a décidé de classer une motion Berger (udc, VD) proposant au
gouvernement d'élaborer les bases légales nécessaires à la création d'un nouveau poste
de délégué aux droits de l'homme. Dans son rapport écrit, le Conseil fédéral a tenu à
souligner que l'ensemble des objectifs du motionnaire est d'ores et déjà pleinement
assumé au sein de l'administration fédérale. De son côté, le Conseil des Etats a
transmis, puis classé une motion portant sur le même objet qui lui avait été soumise par
la députée radicale bernoise Christine Beerli. 32

MOTION
DATUM: 24.03.1995
LIONEL EPERON

Les chambres ont adopté une motion Wyss (ps, BE), qui demandait au Conseil fédéral
de s’engager résolument, sur la scène internationale, en faveur de réglementations
contraignantes qui fixent les responsabilités des entreprises militaires et des forces de
sécurité privées en matière de respect du droit international et des droits de
l’homme. 33

MOTION
DATUM: 15.12.2005
ELIE BURGOS

Les chambres ont adopté au cours de l’année sous revue une motion Leutenegger
Oberholzer (ps, BL), qui demandait au Conseil fédéral de signer la convention du
Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et d'enclencher sans
attendre les mesures de mise en œuvre nécessaires à sa ratification. 34

MOTION
DATUM: 17.12.2008
ELIE BURGOS

Beziehungen zu internationalen Organisationen

En novembre, le Conseil national a adopté une motion Gadient (pbd, GR) chargeant le
Conseil fédéral de prendre les dispositions nécessaires afin que la Suisse ratifie le plus
rapidement possible la Convention internationale pour la protection de toutes les
personnes contre les disparitions forcées. 35

MOTION
DATUM: 24.11.2009
SÉBASTIEN SCHNYDER

Im Ständerat zur Beratung stand die Motion Gadient (bdp, GR), welche eine möglichst
rasche Ratifizierung des von der UNO-Generalversammlung angenommenen
Übereinkommens zum Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen forderte.
Das Begehren war bereits 2009 vom Nationalrat angenommen worden. Das
internationale Abkommen verlangt Massnahmen zum Schutz aller Personen gegen
Freiheitsentzug durch staatliche Organe oder mit Wissen des Staates – ohne dass der
Staat diesen Freiheitsentzug bestätigt oder über das Schicksal der betroffenen Person
Auskunft erteilt. Folglich wird durch dieses staatliche Handeln den Betroffenen der
nötige rechtliche Schutz verweigert. Die Kommission für Rechtsfragen (RK-SR) machte
bei der Beratung im Ständerat darauf aufmerksam, dass durch eine Ratifikation für die
Kantone gewisse Vollzugsprobleme entstehen könnten. Diese sollten jedoch durch das
Vernehmlassungsverfahren gelöst werden und einer Ratifikation nicht im Wege stehen.

MOTION
DATUM: 02.03.2011
ANITA KÄPPELI
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Die Ständevertreter folgten dieser Argumentation und überwiesen die Motion an den
Bundesrat. 36

Das Parlament hiess eine Motion der nationalrätlichen Aussenpolitischen Kommission
(APK) gut, welche den Bundesrat aufforderte, sich für eine rasche und umfassende
Umsetzung der vom Parlament des Europarats verabschiedeten Resolution einzusetzen,
die aufgrund der mutmasslichen Menschenrechtsverletzungen und des illegalen
Organhandels im Kosovo erarbeitet worden war. Der Bundesrat, der die Annahme der
Motion beantragt hatte, wollte den schweizerischen Einsatz für die Resolution
insbesondere durch regelmässigen Kontakt und die Unterstützung der Eulex (Justiz-
und Polizeimission der Europäischen Union in Kosovo) erbringen. 37

MOTION
DATUM: 15.09.2011
ANITA KÄPPELI

En juin 2016, Manuel Tornare (ps, GE) dépose une motion intitulée "Situation en
Erythrée. Soutenir les efforts des Nations Unies". Le conseiller national enjoint alors au
Conseil fédéral de "soutenir [...] les différents efforts que les Nations Unies
entreprennent en vue d'améliorer la situation en Erythrée."
Le Conseil fédéral se prononce en faveur de l'acceptation de la motion, en précisant
toutefois que la Suisse, notamment par le biais de sa participation au Conseil des droits
de l'homme de l'ONU, s'engage déjà en faveur des actions onusiennes déployées en
Erythrée.
Au Parlement, l'opposition de Luzi Stamm (udc, AG), contraint la chambre basse à
discuter de la motion lors de la session parlementaire de printemps 2017. Selon le
conseiller national argovien, les preuves de violations systématiques des droits humains
en Erythrée, telles que rapportées par le Conseil des droits de l'homme, ne sont pas
suffisamment fiables pour définir véritablement quelle est la situation dans ce pays de
la corne de l'Afrique. La motion est néanmoins acceptée par une majorité du Conseil
national (122 voix pour, 64 contre et 2 abstentions).
Au Conseil des Etats, la proposition du socialiste genevois est traitée parallèlement à la
motion du groupe de l'Union démocratique du Centre demandant l'ouverture d'une
ambassade de Suisse en Erythrée. 
Adoptée en définitive par les deux chambres fédérales, la motion Tornare est transmise
au Conseil fédéral. 38

MOTION
DATUM: 04.12.2017
AUDREY BOVEY

En septembre 2018, le conseiller national Thomas Aeschi (udc, ZG) dépose une motion
intimant la Suisse à ne pas signer le pacte de l'ONU sur les migrations, de teneur
identique à celle déposée par Hannes Germann (udc, SH) au Conseil des États (18.3935).
Dans leur argumentaire, les représentants de l'Union démocratique du centre en
appellent à l'alinéa 4 de l'article 121a de la Constitution fédérale, stipulant que ne peut
être conclu aucun traité international contraire à une gestion autonome de
l'immigration par la Suisse. Juridiquement non contraignant, le pacte de l'ONU sur les
migrations n'appartient pas à la catégorie des traités internationaux, mais contribue
plutôt à l'énonciation de principes d'ordre généraux, supposés guider la conduite des
pays qui y adhèrent. Les représentants de l'Union démocratique du centre craignent
néanmoins que «ce pacte fasse tôt ou tard partie du droit international et prime peut-
être de ce fait la Constitution fédérale». 
Le Conseil fédéral fait connaître son opposition aux motions Aeschi et Germann au
mois de novembre 2018. Selon l'exécutif fédéral, la peur d'une primauté du droit
international sur la Constitution fédérale n'a dans ce cas pas lieu d'être, étant donné
que le texte même du pacte établit que l'application des dispositions proposées doit se
faire en accord avec les spécificités politiques propres à chaque pays. En ce sens, le
gouvernement fédéral n'envisage aucunement d'implémenter, à l'échelle nationale,
l'ensemble des mesures édictées dans le contexte des instances onusiennes. Le Conseil
fédéral insiste néanmoins sur la nécessité d'un cadre de coopération multilatéral pour
une meilleure gestion de la migration, et notamment en ce qui concerne les questions
de migrations irrégulières, de retours, de lutte contre les causes de la migration ou de
respect des droits de l'Homme. 
Le Parlement s'est penché sur les deux motions en question lors de la session
parlementaire d'hiver 2018. 
Le Conseil des États s'est prononcé sur la motion Germann dans le contexte du débat
consacré aux objets 18.4103, 18.4106 et 18.4104, et a en définitive rejeté le texte visant à
contrecarrer la signature du pacte de l'ONU sur les migrations (14 voix pour, 22 contre
et 4 abstentions).
Dans les rangs de la chambre basse, les discussions relatives au pacte migratoire se

MOTION
DATUM: 26.09.2018
AUDREY BOVEY
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sont principalement concentrées sur la motion de la CIP-CN demandant à ce que la
décision d'approbation du pacte en question soit soumise à l'Assemblée fédérale.
L'UDC valaisan Jean-Luc Addor a par ailleurs précisé que si la motion Aeschi n'avait pas
été formellement discutée en commission, une majorité de la CIP-CN avait néanmoins
approuvé, en novembre 2018, une proposition recommandant au Conseil fédéral de
renoncer à la signature du pacte onusien soumis à polémique. Le Conseil national a
toutefois refusé la motion Aeschi (90 voix pour, 104 contre et 1 abstention). 
Les motions Germann et Aeschi sont ainsi liquidées. 39

Zwischenstaatliche Beziehungen

Une motion Gross (ps, ZH) déposée au Conseil national a demandé au Conseil fédéral
d’entreprendre les démarches afin de présenter un projet à l’Assemblée fédérale en
vue de la ratification du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1952. La Suisse, qui a signé ce
protocole en 1976, ne l’a en effet pas encore ratifié. Le Conseil fédéral, tout en
précisant que la présentation au parlement d’un message concernant le protocole
additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales était inscrite au programme de législature 2003-2007, a
proposé d’accepter la motion en question. La discussion au Conseil national a
cependant été renvoyée suite à l’opposition d’Ulrich Schlüer (udc, ZH). 40

MOTION
DATUM: 18.06.2004
ELIE BURGOS

Le Conseil des Etats a suivi le Conseil national au sujet d’une motion visant à supprimer
les discriminations à l’égard de la minorité kurde en Syrie. Par cette motion, la CPE-CN
demande au gouvernement que la Suisse s’engage activement au sein des organisations
internationales et des autorités concernées en faveur des minorités kurdes. Suite à la
répression des mouvements contestataires en Syrie, le Conseil fédéral a accepté la
motion en précisant qu’au vu de la situation politique, le gouvernement s’engagerait
pour le respect des droits humains du peuple Syrien et en particulier des minorités
ethniques et religieuses. 41

MOTION
DATUM: 08.03.2012
EMILIA PASQUIER

Wirtschaft

Landwirtschaft

Agrarpolitik

Die beiden Räte überwiesen eine Motion Sommaruga (sp, GE). Der Urheber beantragte,
dass sich der Bundesrat im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen an dem
gegenwärtig stattfindenden Prozess zur besseren Anerkennung der Rechte von
Bäuerinnen und Bauern sowie von weiteren Personen, die in einem
landwirtschaftlichen Milieu arbeiten, beteiligt. Vornehmlich soll er die Ausarbeitung
eines neuen völkerrechtlichen Instruments zu diesem Zweck unterstützen. 42

MOTION
DATUM: 26.11.2012
JOHANNA KÜNZLER

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Medizinische Forschung

Mit Einverständnis des Bundesrates überwies der Ständerat in der Frühjahrssession
eine Motion Plattner (sp, BS), welche die Landesregierung beauftragt, bis Ende 2001 ein
eigentliches Bundesgesetz über die medizinische Forschung am Menschen in die
Vernehmlassung zu geben. In diesem Gesetz sollen die ethischen und rechtlichen
Grundsätze und Schranken festgeschrieben werden, die in diesem Gebiet befolgt
werden müssen, damit einerseits der Schutz der Menschenrechte in möglichst hohem
Masse gewährleistet ist und andererseits eine sinnvolle medizinische Forschung am
Menschen nicht verhindert wird. 43

MOTION
DATUM: 16.03.1999
MARIANNE BENTELI

01.01.89 - 01.01.19 13ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Gleich wie der Ständerat im Vorjahr und in Übereinstimmung mit dem Bundesrat
überwies der Nationalrat eine Motion Plattner (sp, BS), welche ein Bundesgesetz für
medizinische Forschung am Menschen verlangt. In dem Gesetz sollen die ethischen
und rechtlichen Grundsätze und Schranken festgeschrieben werden, die zu befolgen
sind, um in möglichst hohem Mass den Schutz der Menschenrechte zu gewährleisten,
ohne deswegen eine sinnvolle medizinische Forschung am Menschen zu verhindern. 44

MOTION
DATUM: 21.03.2000
MARIANNE BENTELI

Im Anschluss an seine erste Beratung des Stammzellenforschungsgesetzes überwies der
Ständerat diskussionslos und im Einverständnis mit dem Bundesrat eine Motion seiner
WBK, die den Bundesrat beauftragt, eine Verfassungsbestimmung zur Forschung am
Menschen vorzubereiten. Damit soll der Bund eine ausdrückliche gesetzgeberische
Zuständigkeit für das gesamte Gebiet der Forschung am Menschen erhalten. Zudem
sollen unter Beachtung des Grundrechtes der Wissenschaftsfreiheit wesentliche
Grundsätze für die Forschung am Menschen verankert werden, mit denen die
Menschenwürde, die Persönlichkeit und die Gesundheit geschützt werden. Der
Nationalrat nahm die Motion ebenfalls an. 45

MOTION
DATUM: 18.09.2003
MARIANNE BENTELI

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Die Ende des Vorjahres eingereichte Motion Tschümperlin (sp, SZ) mit der Forderung
nach Berücksichtigung der Integration von Kindern bei Härtefallprüfungen kam im
Juni in der grossen Kammer zur Erstbehandlung. Der Motionär begründete sein
Anliegen damit, dass die Situation von Kindern bei Härtefällen nicht beachtet würde
und der Entscheid von den Behörden oftmals ausschliesslich aufgrund der Integration
der Eltern gefällt werde. Störend und nach Ansicht des Motionärs gegen das durch die
UNO-Kinderrechtskonvention geschützte Kinderwohl verstossend sei dies besonders in
Fällen, wo Kinder und Jugendliche seit Jahren in der Schweiz sind, hier die Schulen
absolviert haben und über einen hohen Integrationsgrad verfügen. Im Nationalrat
stimmte die SVP geschlossen gegen das Anliegen. Zusammen mit marginaler
Unterstützung von FDP- und CVP-Parlamentariern kam die Opposition aber nur auf 63
Stimmen und die Motion wurde mit 113 Stimmen an den Ständerat überwiesen, wo sie
im Herbst zur Diskussion stand. Die vorberatende Staatspolitische Kommission empfahl
den Ständevertretern mit 8 zu 1 Stimme, die Motion anzunehmen.
Kommissionssprecher Schwaller (cvp, FR) unterstrich die Notwendigkeit des Begehrens
damit, dass – obwohl das Bundesamt für Migration den Kantonen bereits empfehle, die
Kindesintegration bei Härtefällen ebenfalls zu berücksichtigen – dies noch nicht
schweizweite Praxis sei. Der Ständerat folgte seiner Kommission und überwies die
Motion an den Bundesrat. 46

MOTION
DATUM: 16.12.2011
ANITA KÄPPELI

Asylpolitik

L'on a beaucoup parlé de l'Erythrée en 2016, notamment suite au voyage de
parlementaires suisses dans le pays en février de cette même année. Le député Béglé
(pdc, VD), qui a participé au voyage, en est revenu avec la conviction que le régime
d'Asmara est disposé à une certaine ouverture. Selon le démocrate chrétien, la Suisse
devrait donc intensifier les relations diplomatiques avec l'Erythrée, en vue de l'atteinte
des trois points suivants, qu'il a listés dans sa motion, déposée le 1er mars, lors de la
session de printemps. Premièrement, la Confédération doit obtenir de la part du pays
de la corne de l'Afrique des garanties du respect des droits humains. Ceci permettrait,
deuxièmement, de conclure un accord de réadmission. Celui-ci devrait être
accompagné troisièmement d'un programme d'aide au développement économique, en
collaboration avec d'autres Etats. Le but avoué de ce troisième point est d'ainsi
empêcher les velléités de migration économique de la part des ressortissants
erythréens. Ces personnes bénéficient, à tort selon le député vaudois, de l'attribution
"quasi-automatique" du droit d'asile pour les Erythréens. Le Conseil fédéral, qui
approuve le principe de la motion Béglé, a recommandé de l'accepter. La commission
de politique extérieure du Conseil des Etats (CPE-CE) s'est montrée du même avis, à
huit voix contre une avec deux abstentions. Le Conseil national a lui approuvé la motion
à l'unanimité lors de la session d'été 2016. 47

MOTION
DATUM: 01.03.2016
SOPHIE GUIGNARD
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La motion Geissbühler (udc, BE) visant à activer un retour sans risque de persécution
pour les Erythréens a été débattue au Conseil des Etats en septembre, en même temps
que la motion du PLR Damian Müller (plr, LU) qui demande «une politique d'asile
équitable envers les demandeurs d'asile érythréens». Un troisième objet, plutôt
antagoniste des deux précédents, sous la forme d'une pétition citoyenne exigeant un
«droit d'asile des Erythréens» figurait également à l'ordre du jour. 
Le débat a surtout tourné autour de la situation politique du pays de la corne de
l'Afrique. Anne Seydoux-Christe  (pdc, JU) a cité le rapport 2017/2018 d'Amnesty
International, qui fait état de violations graves des droits humains, tout comme
plusieurs rapports de l'ONU, cités par Pascale Bruderer Wyss (ps, AG). Le groupe
socialiste, très présent au début du débat, a souligné les démarches du DFAE visant à
établir un dialogue avec le gouvernement érythréen, dans le même but que celui
poursuivi par les motionnaires, à savoir arriver à des accords migratoires. L'UDC est
intervenue, par le truchement du sénateur Germann (udc, SH) qui a déposé une
proposition individuelle, alors que son appartenance à la commission responsable de
l'objet, lui permettait d'établir une proposition de minorité, ce qui lui a été reproché
par plusieurs de ses collègues, qui déploraient un manque de respect des traditions du
Conseil d'Etat. La proposition de Germann, à savoir accepter la motion, a donc été
refusée par les sénateurs et sénatrices par 24 voix contre 16 avec 2 abstentions. 48

MOTION
DATUM: 19.09.2018
SOPHIE GUIGNARD

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kirchen und religionspolitische Fragen

Der Nationalrat stimmte im Dezember einer Motion Streiff-Feller (evp, BE) zu, welche
von der Schweiz in bilateralen und multilateralen Beziehungen eine verstärkte
Thematisierung der Religionsfreiheit sowie des Schutzes religiöser Minderheiten
forderte. Da die Schweiz gut vernetzt sei und das Prinzip der Universalität der
Menschenrechte hochhalte, sei sie prädestiniert, sich im Ausland für den Schutz der
Religionsfreiheit einzusetzen, argumentierte die Motionärin. Der Bundesrat ging mit der
Nationalrätin einig: Die Schweiz solle sich in diesem Bereich weiterhin engagieren sowie
ihr Engagement bei veränderten Umständen laufend anpassen. Betreffend bestehende
Bestrebungen verwies der Bundesrat auf die bilateralen Menschenrechtsdialoge sowie
auf die aktive Rolle der Schweiz in internationalen Gremien, namentlich der UNO und
der OSZE. Darüber hinaus zeigte sich die Regierung bereit, die Situation bedrohter
religiöser Minderheiten im Aussenpolitischen Bericht näher zu beleuchten, wie dies ein
Postulat von Siebenthal (svp, BE) verlangt, welches der Bundesrat am selben Tag
ebenfalls zur Annahme empfahl. Der Nationalrat stimmte beiden Anliegen in der
Wintersession stillschweigend zu. 49

MOTION
DATUM: 12.12.2014
MARLÈNE GERBER

Nachdem der Nationalrat der Motion Streiff-Feller (evp, BE) für eine verstärkte
Thematisierung der Religionsfreiheit in der Wintersession 2014 stillschweigend
zugestimmt hatte, wurde das Anliegen im Juni 2015 auch im Ständerat angenommen.
Christian Levrat (sp, FR) betonte in diesem Zusammenhang stellvertretend für die
Kommission, dass die vorliegende Motion keine Neuheit darstelle, aber durchaus die
gegenwärtige Position der Schweiz in Bezug auf die Religionsfreiheit wieder in
Erinnerung rufe. Diese stütze sich ausschliesslich auf das internationale Recht und
nicht etwa auf moralische oder religiöse Überlegungen. Bundesrat Burkhalter pflichtete
diesbezüglich Herrn Levrat bei, betonte aber, dass die grundlegende Debatte nicht von
der gesetzlichen Grundlage herrühre, sondern im Wesentlichen vom mangelnden
Respekt dieser gegenüber. Auch wenn bereits 168 Nationen den UNO-Pakt II ratifiziert
hätten, blieben in der Realität noch wesentliche Probleme bezüglich dessen
Implementierung bestehen. Aus eben diesem Grund sei es wichtig, dass die Schweiz
den politischen Dialog sowohl auf bilateraler als auch multilateraler Ebene weiterführe
und sich in diesem Bereich engagiere. 50
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Im Rahmen des alljährlichen Bundesratsberichts über die Motionen und Postulate der
gesetzgebenden Räte (BRG 18.006) wurde auch die Motion Streiff-Feller (evp, BE) zur
verstärkten Thematisierung der Religionsfreiheit angesprochen. Da der Vorstoss auch
zwei Jahre nach dessen Überweisung noch nicht erfüllt war, erläuterte der Bundesrat
im Kapitel II des Berichts der zuständigen Kommission (APK-SR) den Realisierungsstand
der Motion. Im internationalen Kontext habe sich die Schweiz aktiv an den Arbeiten der
UNO beteiligt, indem sie diverse themenspezifische Resolutionen mitverhandelt,
mitunterzeichnet und verabschiedet habe. Des Weiteren habe sie an interaktiven
Dialogen mit Sonderberichterstattern zur Religions- und Glaubensfreiheit sowie an
internationalen Symposien gegen religiöse Intoleranz teilgenommen. Seit März 2017
habe die Schweiz den Vorsitz der «International Holocaust Remembrance Alliance»
inne und unterstütze in diesem Rahmen die Förderung der Geschichtsforschung und
des Unterrichts über den Holocaust in den Mitgliedsländern. Gedanken-, Gewissens-
und Religionsfreiheit seien in bilateralen Gesprächen mit diversen Ländern, die
religiöse Toleranz im Rahmen der ersten politischen Konsultation mit der Organisation
für islamische Kooperation thematisiert worden. 51
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